30.05.2008
Bundeskabinett beschließt Entwurf zum BilMOG 

  Am 21.Mai 2008 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) beschlossen. Diverse Konkretisierungen und Ergänzungen des ursprünglichen Referentenentwurfs zeichnen die neue Version aus. Auch sind Vorschläge des ersten Referentenentwurfs zum Teil gänzlich gestrichen worden.  

 Eine für den Bereich der betrieblichen Altersversorgung wesentliche Änderung betrifft die im bisherigen Referentenentwurf vorgesehene Aufhebung von Artikel 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB, die zumindest dem Grunde nach bei den Arbeitgebern eine Bilanzierungspflicht für alle mittelbaren Zusagen nach sich gezogen hätte. Die Aufhebung des Artikels hat keinen Eingang in den Regierungsentwurf gefunden, es entfällt somit auch zukünftig eine Passivierungspflicht für mittelbare Pensionsverpflichtungen. Diese Entwicklung ist sehr zu begrüßen, da nunmehr auch weiterhin für den Durchführungsweg Unterstützungskasse mit dem Argument „kein Bilanzausweis in der deutschen Bilanz“ geworben werden kann.

Für den Ausweis von Pensionsrückstellungen bleibt es bei der geforderten realitätsnäheren Bewertung ähnlich der internationalen Rechnungslegung, so sollen u.a. auch zukünftige Lohn- und Gehaltsseigerungen mit in die Bewertung einfließen. Im Gegenzug sind jedoch Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr mit einem von der Bundesbank vorgegebenen durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen. Auch dürfen Unternehmen weiterhin ihre Pensionsgutachten bereits bis zu drei Monate vor dem Bilanzstichtag erstellen lassen. Lediglich bei wesentlichen Änderungen ist wie bisher eine erneute Bewertung erforderlich, um nicht das Stichtagsprinzip aufzuweichen.

Weiterhin ist die Aufhebung des Saldierungsverbotes vorgesehen. Pensionsrückstellungen können also künftig unter bestimmten Voraussetzungen mit den ihnen entsprechenden Vermögensgegenständen verrechnet werden. Für eine kongruent rückgedeckte Pensionszusage bedeutet dies künftig einen deutlich verringerten Bilanzausweis, da nur noch das Delta zwischen Pensionsrückstellungen und hierfür reserviertem Vermögen ausgewiesen wird. Im Hinblick auf Basel II und der in diesem Zusammenhang eher restriktiven Kreditvergabe der Banken eine wesentliche Verbesserung.

Der Gesetzesentwurf soll dem Bundesrat Anfang Juli vorgelegt werden und unmittelbar nach der Sommerpause vom Bundestag beraten werden. Der größte Teil der neuen Vorschriften soll nach dem gegenwärtigen Stand erstmals auf Geschäftsjahre Anwendung finden, die im Kalenderjahr 2009 beginnen, somit also für die meisten Unternehmen frühestens in einer Bilanz per 31.12.2009 zum Tragen kommen

